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§ 76 GenG
 GenG - Genossenschaftsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

Jedes Mitglied einer Genossenschaft ist im Fall des Konkurses oder der Liquidation verp1ichtet, ausstehende Einlagen

einzuzahlen, soweit dies zur Befriedigung der Gläubiger erforderlich ist. Darüber hinaus sind die Mitglieder

nachschussp1ichtig, sofern der Genossenschaftsvertrag dies nicht ausschließt. Die Nachschussp1icht beträgt mangels

abweichender Regelung im Genossenschaftsvertrag für jeden Geschäftsanteil einen weiteren Betrag in der Höhe

desselben. Im Genossenschaftsvertrag kann ein höherer Haftungsbetrag festgesetzt oder die Nachschussp1icht

eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.

In Kraft seit 01.01.2025 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 76 GenG
	GenG - Genossenschaftsgesetz


